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 Veröffentlicht am 13.10.2004

Index

63/07 Personalvertretung

Norm

PVG 1967 §20 Abs3 idF 1995/522;

Rechtssatz

Durch die Übergabe des Wahlvorschlages am letzten Tag der Einbringungsfrist an jemanden, der nicht Mitarbeiter der

auch für den Fachwahlausschuss vorgesehenen Posteinlaufstelle des Landesschulrates für Oberösterreich war,

erfolgte keine rechtzeitige Einbringung (durch persönliche Übergabe des Wahlvorschlages).
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